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Verwaltungsgericht Hamburg 

Urteil 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsrechtssache  
 
[…]  
 
hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 14, aufgrund der mündlichen Verhandlung 
vom 15. Juli 2025 durch  
 
[…]  
 
  

für Recht erkannt: 
 
  

Die Klage wird abgewiesen.  

Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.  

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils 

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.  

 

Rechtsmittelbelehrung:  
 
 
Innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils kann gegen dieses Urteil die Zulassung der Berufung be-
antragt werden. 
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, zu stellen. Er muss das ange-
fochtene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung 
zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Hamburgischen 
Oberverwaltungsgericht, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen,  
 
- wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,  

 
- wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist,  

 
- wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,  
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- wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsa-

men Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Ab-

weichung beruht oder  

 
- wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, 

auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

 
Vor dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Hamburgi-
schen Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer der in § 
67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Ferner sind die in § 67 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ergänzend wird we-
gen der weiteren Einzelheiten auf § 67 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und Abs. 5 VwGO verwiesen. 
 
Auf die Möglichkeit der Sprungrevision nach § 134 VwGO wird hingewiesen 

 

Berichtigungsvermerk:   
Dieses Urteil ist hinsichtlich der Parteibezeichnung der Beklagten im Rubrum mit Beschluss vom 16. Oktober 2025 berich-
tigt worden. Wegen der Einzelheiten wird auf den Beschluss Bezug genommen.   
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Tatbestand 

Der Kläger, der seine Besoldung für verfassungswidrig zu niedrig hält, begehrt eine Besol-

dungsnachzahlung für die Jahre 2020 bis 2023.  

Der Kläger ist Beamter auf Lebenszeit im Dienste der Beklagten. Am […] August 1998 

wurde er zum Steuerobersekretär (Besoldungsgruppe A 7) ernannt und […] 2016 zum Steu-

erhauptsekretär (Besoldungsgruppe A 8) befördert.  

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2020 beanstandete er gegenüber der Beklagten die Höhe 

seiner Besoldung unter anderem ab dem Jahr 2020 und beantragte Gewährung einer amts-

angemessenen Alimentation. Die Beklagte wies das Begehren mit Bescheid vom 16. Ap-

ril 2021 und den dagegen erhobenen Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 22. Ok-

tober 2021 zurück. Zur Begründung verwies sie auf den besoldungsrechtlichen Gesetzes-

vorbehalt. 

Am 14. Dezember 2021 hat der Kläger gegen die Bescheide Klage erhoben und die Fest-

stellung eines Alimentationsdefizits ab 2011 beantragt. Dieses Klageverfahren, das auch 

Ursprungsverfahren der hiesigen Zahlungsklage ist, wird bei dem Verwaltungsgericht unter 

dem Aktenzeichen 14 B 6618/21 geführt.  

Unter anderem mit Schreiben vom 18. Dezember 2022 sowie 10. Dezember 2023 hat der 

Kläger gegenüber der Beklagten auch die Besoldung späterer Jahre gerügt.  

Mit klageerweiterndem Schriftsatz vom 15. Dezember 2023 hat er in das unter dem Akten-

zeichen 14 B 6618/21 anhängige Klageverfahren den weiteren Antrag eingebracht, die Be-

klagte zur Bescheidung seiner weiteren Anträge zu verpflichten und ein Besoldungsdefizit 

auch für den Zeitraum 2020 bis 2023 festzustellen. Mit Schriftsatz vom 16. September 2024, 

der bei dem Verwaltungsgericht elektronisch am 7. November 2024 um 12:33 Uhr einge-

gangen ist, hat der Kläger seine Klage um das vorliegende Zahlungsbegehren erweitert. 

Gegenüber der Beklagten hat er ein entsprechendes Zahlungsverlangen wenige Minuten 

später schriftlich erhoben.   

Die Kammer hat das vorliegende Zahlungsbegehren mit Beschluss vom 3. Juli 2025 vom 

Ursprungsverfahren und den darin anhängig gemachten Feststellungs-, Bescheidungs- und 

Aufhebungsbegehren abgetrennt. Jene Begehren werden in Verfahren unter den Aktenzei-

chen 14 B 6618/21 und 14 B 21/25 fortgeführt. 
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Der Kläger beruft sich zur Begründung seiner vorliegenden Zahlungsklage im Wesentlichen 

auf die Vorlagebeschlüsse der Kammer 20 des Verwaltungsgerichts. In diesen sei aufgrund 

einer Verletzung des Mindestabstandsgebots ein Verfassungsverstoß unter anderem im 

Hinblick auf die Hamburger Besoldung in der Besoldungsgruppe A 8 für die Jahre 2021 und 

2022 festgestellt worden. Sein Zahlungsverlangen ergebe sich aus dem dabei festgestell-

ten Fehlbetrag der Besoldung (in der Besoldungsgruppe A 6) zum Grundsicherungsbedarf 

zuzüglich des gebotenen Mindestabstands von 15 %. Der besoldungsrechtliche Gesetzes-

vorbehalt stehe einer gerichtlichen Verpflichtung der Beklagten zur Auszahlung dieses 

Fehlbetrags nicht entgegen, weil er den Beamten vor einem willkürlichen Handeln des Ge-

setzgebers schützen solle. Ein solches Verhalten liege hier vor. Denn der Hamburger Ge-

setzgeber habe den Erlass einer verfassungskonformen Regelung absichtlich unterlassen. 

Aufgrund der abstrakt festzustellenden Verletzung des Mindestabstandsgebots sei eine 

wirtschaftliche Notlage indiziert und bedürfe es keiner ergänzenden konkret-individuellen 

Darlegungen. Es müsse vielmehr gerade allgemein sichergestellt sein, dass die Besol-

dungsberechtigten nicht in eine Grundsicherungsempfängern vergleichbare wirtschaftliche 

Notlage gerieten.  

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger eine Nachzahlung zur Besoldung für die 

Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von 31.747,34 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu leisten. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung verweist sie auf den besoldungsrechtlichen Gesetzesvorbehalt. Von einer 

absichtlichen, anlasslosen oder willkürlichen Weigerung des Gesetzgebers zum Erlass ei-

ner abhelfenden besoldungsrechtlichen Regelung könne keine Rede sein, weil das Bun-

desverfassungsgericht eine solche Verpflichtung des Gesetzgebers bislang nicht festge-

stellt habe.  

Mit richterlichem Hinweis vom 19. Dezember 2024 ist der Kläger auf Zweifel an der Zuläs-

sigkeit des Zahlungsbegehrens und darauf hingewiesen worden, dass eine wirtschaftliche 

Notlage nicht konkret dargelegt worden sei (Bl. 71 der Verfahrensakte). 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ver-

fahrensakte, auf die beigezogenen Sachvorgänge (ein elektronischer Auszug der Perso-

nalakte des Klägers und der elektronisch übermittelte Sach- und Widerspruchsvorgang) 
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und auf die weiteren beigezogenen Verfahrensakten (siehe S. 2 der Sitzungsniederschrift 

vom 15.7.2025) Bezug genommen. Diese sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung 

gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

I.  Die Zahlungsklage, die der Kläger im Wege einer unwidersprochenen und damit 

nach § 91 Abs. 2 VwGO zulässigen Klageänderung erhoben hat, hat keinen Erfolg, weil sie 

unzulässig ist. Der Kläger weist nicht die hierfür erforderliche Klagebefugnis auf.  

Nach der Bestimmung des § 42 Abs. 2 VwGO, die auf allgemeine Leistungsklage entspre-

chend anzuwenden ist (BVerwG, Urt. v. 5.9.2013, 7 C 21/12, BVerwGE 147, 312, juris 

Rn. 18), setzt die Zulässigkeit der Klage voraus, dass der Kläger geltend macht, durch den 

Verwaltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung – bzw. durch die Ablehnung oder 

das Unterlassen des hoheitlichen Handelns, auf das seine allgemeine Leistungsklage zielt 

– in seinen Rechten verletzt zu sein. Diese Voraussetzung ist nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung (nur) dann nicht erfüllt, wenn die klägerseitig behauptete Rechtsverletzung 

offensichtlich und eindeutig nach jeder Betrachtungsweise als unmöglich erscheint (vgl. 

zum Maßstab nur BVerwG, Urt. v. 27.5.2009, 8 C 10/08, juris Rn. 24 m.w.N.). 

Ein solcher Fall liegt hier vor. Dass dem Kläger – wie er geltend macht – allein wegen einer 

möglichen, von dem Bundesverfassungsgericht bislang nicht festgestellten Unteralimenta-

tion für den Besoldungszeitraum 2020 bis 2023 zum jetzigen, für die Entscheidung maß-

geblichen Zeitpunkt ein Anspruch auf ergänzende Besoldungsleistungen gegenüber der 

Beklagten zustehen könnte, ist ausgeschlossen. Denn aufgrund des besoldungsrechtlichen 

Vorbehalts des Gesetzes und des Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers können Be-

amten auch dann, wenn die Verfassungsmäßigkeit ihrer Alimentation in Frage steht, grund-

sätzlich keine Besoldungsleistungen zugesprochen werden, die gesetzlich nicht vorgese-

hen sind. Auch im Fall einer anzunehmenden Verfassungswidrigkeit des geltenden Besol-

dungsrechts, die allerdings nur durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt werden 

kann (vgl. Art. 100 Abs. 1 GG), wird dem Beamten grundsätzlich zugemutet, die Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts und eine danach etwa gebotene Neuregelung seines 

Besoldungsanspruchs durch den Gesetzgeber abzuwarten (vgl. zum Vorstehenden 

BVerwG, Urt. v. 20.6.1996, 2 C 7/95, juris Rn. 17; BVerwG, Urt. v. 20.3.2008, 2 C 49/07, 

BVerwGE 131, 20, juris Rn. 29, dort auch zur Frage des effektiven Rechtsschutzes nach 

Art. 19 Abs. 4 GG; siehe auch VGH Mannheim, Urt. v. 16.10.2009, 4 S 725/06, juris Rn. 18).  
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Abweichend von diesem Grundsatz kommen in wirtschaftlichen Notlagen zwar möglicher-

weise unter dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht vorläufige Zahlungen in Betracht 

(BVerwG, Urt. v. 20.3.2008, 2 C 49/07, BVerwGE 131, 20, juris Rn. 29; VG Köln, Beschl. v. 

3.5.2017, 3 K 7038/15, juris Rn. 22; VG Berlin, Urt. v. 16.10.2024, 26 K 153/24, juris Rn. 22). 

Eine solche wirtschaftliche Notlage wäre von dem jeweiligen Kläger aber für seinen kon-

kreten Einzelfall darzutun und kann – wie ausgeführt – gerade nicht abstrakt aus einer mög-

lichen Verfassungswidrigkeit des Besoldungsrechts und einer dazu feststellbaren Mindest-

abstandsgebotsverletzung abgleitet werden.  

Gemessen an diesen Maßstäben fehlt es bereits an der Möglichkeit der von dem Kläger 

geltend gemachten Berechtigung, die seine Klagebefugnis begründen könnte (insoweit an-

ders VG Berlin, Urt. v. 16.10.2024, 26 K 153/24, juris Rn. 21 ff.). Er hat trotz entsprechen-

den richterlichen Hinweises keinerlei diesbezügliche Angaben gemacht, während eine wirt-

schaftliche Notlage gerade in seinem Fall auch ansonsten nicht ansatzweise ersichtlich ist. 

Darüber hinaus begehrt er mit seiner Klage schon nicht eine bloß vorläufige Zahlung zur 

kurzfristigen Bewältigung einer solchen Notlage; stattdessen möchte er endgültige Zahlun-

gen erreichen, die er auf Grundlage der Fürsorgepflicht seiner Dienstherrin aus den oben 

genannten Gründen nicht verlangen kann.  

Auf die Frage, ob der Zulässigkeit der Klage außerdem das prozessuale Antragserfordernis 

entgegensteht, weil der Kläger sein Zahlungsbegehren erst nach seiner diesbezüglichen 

Klagerweiterung bei der Beklagten angebracht hat (vgl. zu den Maßstäben VG Hamburg, 

Beschl. v. 15.7.2025, 14 B 21/25, zur Veröffentlichung vorgesehen), kommt es demnach 

nicht entscheidungserheblich an.  

II.  Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Der Ausspruch über die vor-

läufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.  

 

 


